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Präambel 
 
Der Verein MTV 03 Unterrieden e.V. setzt sich zum Ziel durch Sport die Menschen zu 
erziehen und nicht Menschen zu Sportlern. 

Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral und wendet sich gegen Intoleranz, 
Rassismus und jede Form von politischem Extremismus.  

Er verfolgt die Gleichstellung der Geschlechter.  

Die in der Satzung jeweils genannten Ordnungen sind kein echter Bestandteil der 
Satzung. 

Anmerkung:  
Aus Gründen der Lesbarkeit der Satzung wird für Personenbezeichnungen, 
Bezeichnungen von Funktionen und Amtsträgern ausschließlich die männliche Form 
verwendet. Soweit die männliche Form gewählt wird, werden damit auch Funktions- oder 
Amtsträger aller Geschlechter angesprochen. 
 
 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr 
 

(1) Der im Jahre 1903 gegründete Verein führt den Namen MTV 03 Unterrieden e.V. 

(2) Er hat seinen Sitz in Witzenhausen, Ortsteil Unterrieden ist im Vereinsregister des 
Amtsgerichts Eschwege im Vereinsregister VR 1190 eingetragen. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
 
§ 2 Zweck des Vereins 
 

(1) Zweck des Vereins ist die planmäßige Pflege der Sportarten Turnen, Fußball und 
Tischtennis in den dafür nach Bedarf zu bildenden Sparten auf der Grundlage des 
Amateurgedankens unter Einbeziehung der Pflege des Gemeinsinns. 

Der Verein verfolgt den Zusammenschluss aller sportlich interessierten Personen am 
Sitz des Vereins nach dem Grundsatz der Freiwillig- und Gemeinnützigkeit zum 
Satzungszweck. 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:  

a) entsprechende Organisation eines geordneten Sport-, Spiel-, Übungs- und  

    Kursbetriebes für alle Bereiche, einschließlich des Freizeit- und 
Breitensports,  

b) die Durchführung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes,  

c) die Durchführung von sportspezifischen Vereinsveranstaltungen,  

d) die Beteiligung an Turnieren und Vorführungen, sportlichen Wettkämpfen,  

e) die Durchführung von allgemeinen und sportorientierten 
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Jugendveranstaltungen und -maßnahmen,  

f) Aus-/Weiterbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten 
Übungsleitern,Trainern und Helfern,  

g) die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und Spielgemeinschaften,  

h) der Pflege des Gemeinschafts- und Freundschaftsgedankens 

 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Der mit der 
ehrenamtlichen Tätigkeit im Verein verbundene Aufwand kann mit der Zahlung 
einer Pauschale, unter Einhaltung der gültigen Gesetze, entschädigt werden. 
Über die Höhe entscheidet der Vorstand. 

 
§ 4 Vergütung für Vereinstätigkeiten 
 

(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

(2) Bei Bedarf können Vereins- und Organämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages, eines befristeten 
oder unbefristeten Arbeitsverhältnisses oder gegen Zahlung einer 
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. Dabei sind die 
sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Vorschriften zu beachten. 

(3) Die Entscheidung über entgeltliche Vereinstätigkeiten nach § 3 Ziff. 2 trifft der 
Vorstand. 

(4) Im Übrigen haben sowohl die Mitarbeiter als auch die Vorstandsmitglieder des 
Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche 
Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu 
gehören insbesondere Porto, Telefon-, Seminar-, Fahrt- und Reisekosten sowie 
Büromaterial und sonstige Auslagen. 

(5) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 6 Monaten 
nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Alle Abrechnungen eines 
Geschäftsjahres müssen bis zum 31. Januar des Folgejahres vorgelegt werden. 
Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und 
Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 
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(6) Den ehrenamtlichen Mitgliedern des Vorstandes kann im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten eine angemessene Vergütung gezahlt werden, die Entscheidung 
hierüber trifft die Mitgliederversammlung. 

 

§ 5 Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Über den schriftlichen 
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. 
Die Ablehnung des Aufnahmeantrags kann dem Antragsteller ohne Angabe von 
Gründen schriftlich mitgeteilt werden. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der 
Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter/s. 

(2) Mitglieder des Vereins sind:  
Erwachsene, 
Jugendliche (von 14 bis 17 Jahre), 
Kinder (unter 14 Jahre),  
Ehrenmitglieder (keine Altersbegrenzung). 

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke des 
Vereins zu fördern und zu unterstützen, die festgesetzten Mitgliedsbeiträge und 
Umlagen rechtzeitig zu entrichten, die Anordnungen des Vorstands und die 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu respektieren sowie die weiteren 
sportrechtlichen Vorgaben nach den jeweils geltenden Verbandsrichtlinien bei 
sportlichen Aktivitäten zu beachten. 

(4) Zu Ehrenmitgliedern mit allen Rechten aber ohne Pflichten können Mitglieder 
aufgrund langjähriger Verdienste oder außergewöhnlicher Leistungen auf 
Vorschlag des Vorstands durch die Mitgliederversammlung ernannt werden. 

(5) Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt, Ausschluss aus dem Verein oder Tod 
des Mitglieds. 

(6) Der freiwillige Austritt muss schriftlich dem Vorstand gegenüber erklärt werden. Er 
ist nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen zum Ende eines 
Kalenderjahres möglich. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar.  

(7) Der Ausschluss aus dem Verein und die Streichung von der Mitgliederliste erfolgt:  
-wenn das Mitglied trotz zweimaliger Mahnung an die zuletzt bekannte Adresse 
bzw.  
 E- Mail-Adresse länger als drei Monate mit seiner fälligen Beitragszahlung in 
Verzug ist, 
 ohne dass eine soziale Notlage nachgewiesen wird;  
-bei grobem Verstoß gegen die Satzung, Datenschutzordnung oder 
Verbandsrichtlinien,  
-wegen massivem unsportlichen oder unkameradschaftlichen Verhalten,  
-wegen unehrenhaften Verhaltens innerhalb oder außerhalb des Vereinslebens, 
wenn hierdurch die Interessen und das Ansehen des Vereins in der Öffentlichkeit 
oder vereinsintern schwerwiegend beeinträchtigt wird. 
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(8) Über einen Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Vorstandsmitglieder, nachdem dem betroffenen Mitglied rechtliches 
Gehör gewährt worden ist. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann das 
Mitglied mit einer Frist von einem Monat nach Zugang den Ehrenrat anrufen. Ein 
Ausschließungsantrag kann von jedem Mitglied gestellt werden. Bei Widerspruch 
des auszuschließenden Mitglieds entscheidet der Vorstand zusammen mit dem 
Ehrenrat endgültig über den Ausschluss mit einfacher Mehrheit. Während des 
Ausschließungsverfahrens ruhen sämtliche Rechte des auszuschließenden 
Mitglieds. Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Teil 
am Vereinsvermögen oder einer Beitragsrückerstattung. 

(9) Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die 
Dauer seiner Mitgliedschaft verpflichtet am SEPA-Verfahren für die 
Mitgliedsbeiträge teilzunehmen. Das hat das Mitglied in der Eintrittserklärung 
rechtsverbindlich zu klären. Laufende Änderungen der Bankverbindung sind dem 
Verein mitzuteilen. Mitglieder, die bisher nicht am Bankeinzugsverfahren 
teilnehmen, zahlen einen höheren Mitgliedsbeitrag, erhöht um die dem Verein 
damit verbundenen Aufwendungen zum Einzug des Beitrages. Dieser Betrag wird 
vom Vorstand festgelegt. Der Vorstand kann die Aufnahme von Mitgliedern 
ablehnen, die nicht am Bankeinzugsverfahren teilnehmen. 

 
§ 6 Beiträge, Beitragseinzug  
 

(1)  Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, über deren Höhe die    
Mitgliederversammlung entscheidet. 

(2) Das Mitglied hat für eine pünktliche Entrichtung des Beitrages Sorge zu tragen. 
Weist das Konto eines Mitglieds zum Zeitpunkt der Abbuchung des Beitrages 
keine Deckung auf, so haftet das Mitglied dem Verein gegenüber für sämtliche 
dem Verein mit der Beitragseinziehung sowie evtl. Rücklastschriften 
entstehende Kosten. Dies gilt auch für den Fall, dass ein bezogenes Konto 
erloschen ist und das Mitglied dies dem Verein nicht mitgeteilt hat.  

(3) Ehrenmitglieder sind von Zahlungen der Mitgliedsbeiträge befreit. 

   
§ 7 Rechte der Mitglieder  
 

(1) Mitglieder können ab dem 16. Lebensjahr wählen und ab dem 18. Lebensjahr 
gewählt werden. 

(2) Eine Vertretung durch ihre Eltern oder sorgeberechtigte Personen bei Abstimmungen 
und Wahlen ist nicht statthaft. Noch nicht volljährigen Mitgliedern stehen das Rede- 
und Anwesenheitsrecht in den Mitgliederversammlungen sowie das Recht auf 
Teilhabe an den Leistungen des Vereins, insbesondere der Nutzung seiner 
Einrichtungen, zu. 
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(3) Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und zur Mitgliederversammlung 
Anträge zu unterbreiten. 

(4) Anträge zu Satzungsänderungen müssen dem Vorstand acht Wochen vor der 
Mitgliederversammlung eingereicht werden. 

(5) Alle Mitglieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen 
und die Übungsstätten unter Beachtung der Platz-, Hallen- bzw. Hausordnung sowie 
sonstiger Ordnungen zu benutzen. Eine Übertragung des Stimmrechts ist 
ausgeschlossen. 

 
§ 8 Vereinsorgane 
 

1. der Vorstand 

2. der Ehrenrat 

3. die Mitgliederversammlung 

 
§ 9 Vorstand  
 

(1) Der geschäftsführende Vorstand besteht aus folgenden Personen:  
dem 1. Vorsitzender 
dem 2. Vorsitzender 
dem Kassierer 
dem Schriftführer 
dem Jugendwart 
 
Zum erweiterten Vorstand gehören die jeweiligen Spartenleiter. 

(2) Die Amtsinhaber müssen Vereinsmitglied sein. Der Vorstand kann sich eine 
Geschäftsordnung und einen Aufgabenverteilungsplan geben. 

(3) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind 1., 2. Vorsitzender und Kassierer. Es gilt das 
Vieraugenprinzip. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam zur Vertretung 
des Vereins berechtigt. 

 Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und erledigt alle 
Verwaltungsaufgaben sowie alle die Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz 
einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 
-die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die 
Geschäftsführung des 
 Vereins nach der Vereinssatzung,  
-die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, die Leitung der 
 Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden oder einen Stellvertreter,  
-die Festsetzung der Fälligkeit von Beiträgen, Gebühren und Umlagen. 

(4) Die Mitglieder des Vorstandes werden für 2 Jahre gewählt und bleiben so lange im 
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Amt, bis ein neuer Vorstand von der Mitgliederversammlung gewählt wird.  

(5) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem Amt, 
so kann sich der Vorstand für den Rest der laufenden Amtsperiode aus dem Kreise 
der Vereinsmitglieder selbst durch Zuwahl ergänzen. Das hinzu gewählte 
Vorstandsmitglied hat die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen 
Vorstandsmitglieder. 

(6) Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt in Vorstandssitzungen, zu denen der 
Vorsitzende und im Verhinderungsfalle sein Vertreter nach Bedarf einlädt.  

(7) Im Einzelfall kann der Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung über 
einzelne Gegenstände im Umlaufverfahren per E-Mail erfolgt. Es gelten, soweit 
nachfolgend nichts anderes bestimmt wird, die Bestimmungen dieser Satzung. Der 
Vorsitzende legt die Frist zur Zustimmung zu einer Beschlussvorlage im Einzelfall 
fest. Die Frist muss mindestens drei Tage ab Zugang der E-Mail-Vorlage sein. Die 
E-Mail-Vorlage gilt dem Vorstandsmitglied als zugegangen, wenn dem Absender der 
E-Mail die Versendebestätigung vorliegt. Für den Nichtzugang ist der E-Mail-
Empfänger beweispflichtig.  

(8) Der Vorstand kann mit Beschluss mit 2/3 Mehrheit Vorstandsmitglieder und 
ehrenamtlich für den Verein nach dieser Satzung tätige Personen ihres Amtes 
entheben, wenn eine Verletzung von Amtspflichten der Tatbestand der Unfähigkeit 
zur ordnungsgemäßen Amtsausübung vorliegt. 
Dem Betroffenen ist vor der Entscheidung rechtliches Gehör zu gewähren. Gegen 
eine ordnungsgemäße Entscheidung des Vorstandes über die Amtsenthebung steht 
dem Betroffenen kein Rechtsmittel zu. 

(9) Der Vorstand ist ermächtigt Satzungsänderungen durchzuführen, die vom 
zuständigen Amtsgericht als Voraussetzung zur Eintragung oder vom Finanzamt zur 
Erlangung bzw. dem Erhalt der Gemeinnützigkeit gefordert werden. Es darf sich um 
keine Beschlüsse handeln, die den Zweck oder die Aufgaben dieser Satzung 
ändern. Die Änderungen dürfen ausschließlich den geforderten Bedingungen dieser 
Ämter entsprechen. Der Beschluss muss einstimmig herbeigeführt und die 
Änderungen müssen der nächsten Mitgliederversammlung zur Kenntnis gegeben 
werden. 

 
§ 10 Der Ehrenrat 
 

(1) Der Ehrenrat besteht aus mindestens 3, höchstens 5 Mitgliedern. 

(2) Die Mitglieder des Ehrenrates müssen das 35. Lebensjahr vollendet haben und 
mindestens 3 Jahre Mitglied im Verein sein. 

(3) Die Bestellung der Mitglieder des Ehrenrates erfolgt durch die 
Mitgliederversammlung. Es gilt für den Bestellungszeitraum die Wahlperiode des 
Vorstandes gem. § 9 der Satzung. 
Der Ehrenrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 Mitglieder anwesend sind. 
Der Ehrenrat berät den Vorstand hinsichtlich der Ehrungen von Mitgliedern. 
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(4) Die Bestimmungen des § 9 dieser Satzung gelten sinngemäß. 

 
§ 11 Die Mitgliederversammlung  
 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet bis Ende April eines jeden Jahres 
statt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung – für deren Berufung und 
Durchführung die gleichen Bestimmungen gelten wie für die ordentliche 
Mitgliederversammlung - ist einzuberufen: 
-wenn der Vorstand die Einberufung aus wichtigem Grund beschließt, 
-wenn ein Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich dies unter Angabe 
der Gründe vom Vorstand verlangt 

(2) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei 
Wochen und unter Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen. Die Einladungen 
erfolgen stets durch Aushang im Schaukasten des Vereins. Darüberhinaus können 
Einladungen erfolgen durch Veröffentlichung in der Presse oder durch Aushang an 
geeigneten öffentlichen Einrichtungen. Maßgeblich für die Beschlussfähigkeit ist 
einzig der form- und fristgerechte Aushang im Schaukasten des Vereins. Eine 
Einladung in Briefform an alle Vereinsmitglieder ist nicht zwingend vorgeschrieben. 
Der Fristenlauf für die Ladung beginnt mit dem Tag des Aushanges im 
Schaukasten. Jedes Mitglied kann bis spätestens drei Tage vor Beginn der 
Mitgliederversammlung schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung verlangen. 
Fristgemäß gestellte Anträge sind nachträglich auf die Tagesordnung zu nehmen. 
Die Anträge müssen den Mitgliedern nicht vor der Mitgliederversammlung bekannt 
gegeben werden. Nach Ablauf der Frist gestellte Anträge können nur zur 
Entscheidung in der Mitgliederversammlung zugelassen werden durch 
Entscheidung der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der 
anwesenden Stimmberechtigten, ausgenommen sind Anträge zur Vorstandswahl, 
Satzungsänderung und Auflösung des Vereins. Diese sind stets vorab in der 
Einladung anzukündigen. 

Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist stets beschlussfähig. 

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von 
seinem Stellvertreter, bei dessen Verhinderung von einem vom Vorstand 
bestimmten Mitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, so bestimmt 
die Mitgliederversammlung den Leiter. Der Versammlungsleiter übt in der 
Mitgliederversammlung das Hausrecht aus. Sofern in dieser Satzung nichts 
anderes bestimmt ist, bestimmt der Versammlungsleiter alleine den Gang der 
Verhandlungen in der Mitgliederversammlung. Seine Entscheidungen sind 
unanfechtbar.  

(4) Wahlen sind nur möglich, wenn sie satzungsgemäß vorgeschrieben sind oder 
durch das Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern notwendig werden. Sie bei der 
Einberufung bekannt gegeben werden und auf der Tagesordnung stehen. 
Beschließt die Versammlung nicht anderes, sind die Wahlen grundsätzlich offen, 
in der satzungsmäßig vorgeschriebenen Reihenfolge vorzunehmen.  
Der Wahlausschuss, besteht aus drei Mitgliedern. Dieser sammelt und zählt die 
abgegebenen Stimmen.  
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Der Wahlausschuss bestimmt den Wahlleiter, der während des Wahlganges die 
Rechte und Pflichten eines Versammlungsleiters hat.  
Die Prüfung der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten auf die satzungsgemäßen 
Anforderungen erfolgt vor dem Wahlgang durch den Wahlausschuss. Ein 
Abwesender kann gewählt werden, wenn dem Wahlleiter vor der Abstimmung 
dessen Zustimmung als schriftliche Erklärung vorliegt.  
Vor der Wahl sind die Kandidaten zu fragen, ob sie kandidieren und nach ihrer 
Wahl, ob sie das Amt annehmen.  
Das Wahlergebnis wird vom Wahlausschuss festgestellt und seine Gültigkeit 
ausdrücklich für das Protokoll vorgelesen. 
Scheiden Mitglieder des Vorstandes, der Organe oder der Abteilungen während 
der Legislaturperiode aus, beruft der Vorstand auf Vorschlag des betreffenden 
Gremiums ein geeignetes Ersatzmitglied bis zur nächsten festgelegten Wahl. 
 

(5) Vor Abstimmungen ist die Reihenfolge der zur Abstimmung kommenden Anträge 
deutlich bekannt zu geben. Die Anträge sind einzeln vorzulesen.  
Der Versammlungsleiter muss vor Abstimmung jeden Antrag nochmals vorlesen.  
Bei Vorlage mehrerer Anträge zu einem Punkt ist über den weitestgehenden 
Antrag zuerst abzustimmen. Sollte unklar sein welcher Antrag der weitestgehende 
ist, entscheidet die Versammlung.  
Über Zusatzanträge muss extra abgestimmt werden.  
Abstimmungen erfolgen offen. Eine geheime Abstimmung kann durch den 
Versammlungsleiter angeordnet oder auf Antrag mit einfacher Mehrheit 
beschlossen werden.  
Sieht die Satzung nichts anderes vor, entscheidet bei allen Abstimmungen die 
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, Stimmengleichheit bedeutet 
Ablehnung. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten als nicht 
abgegeben.  
 

 
§ 12 Die Vereinsjugend  
 

 Zur Vereinsjugend gehören alle Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, sowie die 
gewählten und berufenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Vereinsjugendarbeit. 

  

 
§ 13 Kassenprüfer 
 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer, die nicht dem 
geschäftsführenden Vorstand oder Gesamtvorstand angehören dürfen.  

(2) Die Amtszeit der Kassenprüfer beträgt 2 Jahre, wobei ein Kassenprüfer in geraden 
Jahren und ein Kassenprüfer in ungeraden Jahren gewählt werden. Die Wiederwahl 
für eine weitere Amtszeit ist zulässig.  

Die Mitgliederversammlung kann stattdessen oder zusätzlich beschließen, dass der 
geschäftsführende Vorstand qualifizierte Dritte mit der Prüfung der 
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Ordnungsgemäßheit der Kasse und der Geschäftsführung beauftragt.  

(3) Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich (spätestens vier Wochen vor der 
Mitgliederversammlung) die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, 
Buchungsunterlagen und Belegen und erstatten der Mitgliederversammlung darüber 
einen Bericht. Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung aller Kassen und 
aller Unterlagen in sachlicher und rechnerischer Hinsicht berechtigt. Die Vorlage von 
Unterlagen sowie Auskünfte können nicht verweigert werden. 

(4) Die Kassenprüfer erstatten in der Mitgliederversammlung Bericht über das Ergebnis 
der Prüfung und empfehlen bei Ordnungsgemäßheit die Entlastung des 
Gesamtvorstandes. Der Antrag auf Entlastung erfolgt durch die Kassenprüfer oder 
ein Mitglied der Versammlung.  

 
§ 14 Sparten 
 

(1) Innerhalb des Vereins können für unterschiedliche sportliche Aktivitäten gesonderte 
Sparten eingerichtet werden. Die Sparten sind rechtlich unselbständige 
Untergliederungen des Vereins. Die Mitgliederversammlung beschließt die Gründung 
und Schließung von Sparten.  

(2) Jede Sparte wählt für die Dauer von zwei Jahren einen Spartenleiter. Lehnt die 
Mitgliederversammlung den gewählten Spartenleiter ab, muss die Sparte einen 
neuen Spartenleiter wählen. Die Spartenleiter sind Mitglied des Gesamtvorstandes.  

(3) Der Gesamtvorstand kann einen Spartenleiter unter Angabe von Gründen durch 
Beschluss abberufen. Der betroffene Spartenleiter ist vorher anzuhören.  

 
§ 15 Protokollierung 
 

 Der Verlauf der Mitgliederversammlung sowie Sitzungen des Vorstandes sind zu 
protokollieren. Das Protokoll der Mitgliederversammlung und die Protokolle der 
Vorstandssitzungen sind vom jeweiligen Versammlungs- / Sitzungsleiter und dem 
Schriftführer zu unterzeichnen. Die Protokolle hat der Vorstand aufzubewahren. 

 

 
§ 16 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 
 
 

(1) Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder und 
Mitarbeiter durch den Verein erfolgt nur, soweit dies zur Erfüllung des Satzungszwecks 
erforderlich ist und eine Rechtsgrundlage oder eine ausdrückliche Einwilligung des 
Betroffenen für die Verarbeitung personenbezogener Daten vorliegt. 

 
(2) Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten im Verein erfolgt im 

Rahmen der Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung und des 
Bundesdatenschutzgesetzes. 
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(3) Zur weiteren Ausgestaltung und zu den Einzelheiten der Datenerhebung und -

verwendung erlässt der Verein eine Datenschutzordnung, die durch den Vorstand 
beschlossen und geändert wird. 

 

 
 

 
§ 17 Haftung 
 

(1) Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergütung den 
Ehrenamtsfreibetrag gem. § 3 Nr. 26 a EStG im Jahr nicht übersteigt, haften für 
Schäden gegenüber den Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur bei Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.  

(2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für leicht 
fahrlässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei 
Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder bei 
Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden nicht durch 
Versicherungen des Vereins abgedeckt sind.  

§ 18 Auflösung des Vereins  
 

(1) Die Änderung des Zweckes und die Auflösung des Vereins kann nur mit einer 4/5 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, 
sind die Mitglieder des Vorstandes  
gem. § 9 (3) dieser Satzung gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Dies 
gilt auch, wenn der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine 
Rechtsfähigkeit verliert. 

(2) Bei Auflösung des Vereins bestimmt die Mitgliederversammlung über die 
Verwendung des Vermögens des Vereins. 
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§ 19 Gültigkeit dieser Satzung  
 

Unterrieden, den 31.03.2025 
 
 

 Name, Vorname Unterschrift 

1. Vorsitzender Schaub, Timo 
 

 

2. Vorsitzende Wagner, Simone 
 

 

Kassierer Krumbein, Sascha 
  

 

Schriftführerin Schad, Kim 
 

 

Vereinsjugendwart Lange, Denis 
 

 

 

 (1) Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 08.03.2019 in 

Unterrieden beschlossen. 

(2) Gemäß Mitgliederversammlung vom 28.03.2025 wurde der § 16 Datenschutz, 

Persönlichkeitsrechte geändert. 

(3) Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

(4) Alle bisherigen Satzungen treten zu diesem Zeitpunkt damit außer Kraft. 

 
 

 
 

  

  

Im Original unterzeichnet 

Ins Vereinsregister   am 28.11.2025 eingetragen 


